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 Veröffentlicht am 22.05.1973

Norm

PatG 1970 §147

Rechtssatz

Wurde der Eingri2sgegenstand aber "zur Erprobung" an verschiedene Möbelfabrikanten weitergegeben, so wurde

damit sehr wesentlich in die Interessen des Patentinhabers eingegri2en, weil durch die Weitergabe zur Erprobung,

auch wenn diese unentgeltlich erfolgte - Entgeltlichkeit ist keine Voraussetzung der Betriebsmäßigkeit - die

Verwendung der Musterexemplare den geschäftlichen Zwecken Dritter, nämlich der Möbelfabrikanten, diente und

geeignet war, Patentverletzungen zu fördern und das Monopolrecht des Patentinhabers zu schwächen.
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